
SPIEGEL:Herr Bundestagspräsident, die De-
batte um den richtigen Umgang mit der
Selektorenliste der NSA schwelt nun seit
Wochen. Es geht dabei um die Kontrolle
durch das Parlament, aber auch grundsätz-
lich um die Macht des Verfassungsorgans,
dem Sie als Präsident vorsitzen. Müssen
Sie nicht ein Machtwort sprechen und 
die Bundesregierung auffordern, dem
 Parlament volle Einsicht in die Liste zu
gewähren?
Lammert: Es geht im konkreten Fall nicht
um die typische parlamentarische Ausei-
nandersetzung, sondern um die Frage, wie
das Parlament die Regierung in einem be-
sonders sensiblen Bereich kontrolliert. Wir
brauchen eine Lösung, die einerseits die
Kontrolle des Parlaments sicherstellt, an-
dererseits aber auch vermeidet, dass sen-
sible Informationen an die Öffentlichkeit
gelangen.
SPIEGEL: Sie sind also gegen eine volle Ein-
sichtnahme durch den Ausschuss, also die
volle Transparenz, wie sie die Opposition
im Deutschen Bundestag verlangt?
Lammert:Wenn ich das für die angemessene
oder gar die einzig mögliche Lösung hielte,
hätte ich mich diesem Vorschlag ja längst
angeschlossen. Es ist schwerlich zu über-

sehen und deshalb zu berücksichtigen,
dass für ein Parlament, das dem Prinzip
der Öffentlichkeit verpflichtet ist, die Ver-
traulichkeit von Beratungen ein eher sel-
tener Ausnahmezustand ist. 
SPIEGEL:Die Bundesregierung will offenbar
einen Ermittlungsbeauftragten bestellen,
der Einsicht in die Selektorenliste bekom-
men soll. Dem Parlament soll also von
 einem anderen Verfassungsorgan vor -
geschrieben werden, wer in diesem Fall
für es ermittelt. Empfinden Sie das nicht
als Schlag gegen die Unabhängigkeit des
Parlaments?
Lammert: Mir liegt ein solcher Vorschlag
des Kanzleramts nicht vor. Grundsätzlich
finde ich die Überlegung, einen oder
 mehrere Ermittlungsbeauftragte einzuset-
zen, durchaus diskussionswürdig. Die Vor-
stellung allerdings, dass ihn die Bundesre-
gierung benennt, halte ich für abwegig.
Hier geht es ja um eine Aufgabe, die das
Parlament erledigen muss. Also muss die
Entscheidung, in welcher Form dies ge-
schieht, vom Parlament selbst getroffen
werden. Wenn das Parlament nun be-
schließen würde, dass ein Ermittlungs -
beauftragter eingesetzt werden soll, muss
es selbstverständlich auch selbst entschei-

den, wer eine solche Aufgabe überneh-
men soll. 
SPIEGEL:Wenn die Mehrheit des Parlaments
darüber befindet, kommt der Ermittlungs-
beauftragte notgedrungen aus den Reihen
der Regierungskoalition.
Lammert: Ich persönlich könnte mir auch
vorstellen, zwei Ermittlungsbeauftragte zu
wählen, von denen einer aus den Reihen
der Koalition und einer aus den Reihen
der Opposition gestellt wird. Das hätte den
Vorzug, dass man das Mehrheitsprinzip
wahrt, was ein Parlament schwerlich mal
eben außer Kraft setzen kann. Umgekehrt
begegnet man so dem möglichen Misstrau-
en, dass nicht mit der notwendigen Akribie
kontrolliert wird.
SPIEGEL:Was werden Sie tun, wenn die Bun-
desregierung tatsächlich den Vorschlag
macht, den Ermittlungsbeauftragten selbst
zu bestellen?
Lammert: Zunächst muss ja das Parlament
eine Position finden. Und dass es dazu dann
Gespräche mit der Regierung gibt, ist sicher
nicht zu beanstanden. Aber dass das Parla-
ment einen Lösungsvorschlag der Bundes-
regierung huldvoll entgegennimmt, gehört
nicht zu meinem Verständnis der Rollen-
verteilung von Exekutive und Legislative.
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Politiker Lammert

„Wir müssen selbst entscheiden“
Geheimdienste Bundestagspräsident Norbert Lammert, 66 (CDU), besteht darauf, dass das
Parlament festlegen darf, wer die NSA-Selektorenliste zu sehen bekommt.



Deutschland

SPIEGEL: Werden Sie, wenn die Bundes -
regierung nicht einlenkt, vor das Bundes-
verfassungsgericht ziehen?
Lammert: Ich mag solche hypothetischen
Diskussionen nicht, schon gar nicht, wenn
sie als Drohung missverstanden werden
könnten. Ich bin auch davon überzeugt,
dass sie unnötig sind. Dass das Thema al-
lerdings in Karlsruhe landet, wenn keine
überzeugende Lösung gefunden wird, da-
von kann man beinahe sicher ausgehen.
SPIEGEL:Geht es bei der Selektorenliste um
einen Machtkampf der Verfassungsorgane?
Lammert: Das ist mir ein bisschen zu viel
Theaterdonner. Wir haben als Verfassungs-
organe eine gemeinsame Verantwortung
für diesen Staat. Aber das Parlament hat
andere Aufgaben als die Regierung. Und
der Hinweis auf die gemeinsame Verant-
wortung darf diese besondere Aufgabe des
Parlaments nicht aushebeln.
SPIEGEL: Das Parlament ist gegenwärtig ja
offensichtlich überfordert mit der Kontrol-
le der Geheimdienste. Müssen Sie unab-
hängig von der Debatte um den Umgang
mit der Selektorenliste über grundsätzliche
Reformen nachdenken?
Lammert: Wir müssen tatsächlich darüber
nachdenken, ob wir in den bestehenden
Strukturen diese Aufgabe überzeugend
wahrnehmen können. Bis zur parlamenta-
rischen Sommerpause müssen wir zu-
nächst klären, wie wir mit der Selektoren-
liste umgehen. Über alles Weitere muss
man dann in Ruhe nachdenken. Dazu sehe
ich in allen Fraktionen durchaus die Be-
reitschaft. Interview: Marc Hujer
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US-Botschaft, Reichstagskuppel: „Zu viel Theaterdonner“ 

Ertappt
Parlament Ein Gutachten stellt
klar: Ein Sonderermittler in der 
NSA-Affäre darf nicht anstelle
des Ausschusses Akten sichten.

Seit sieben Wochen ist bekannt, dass
die NSA den Bundesnachrichtendienst
benutzen wollte, um auch deutsche
Firmen auszuspionieren. Seitdem for-
dern Parlamentarier Einsicht in die
 sogenannte Selektorenliste der NSA.
Bisher hat sich die Bundesregierung
der Forderung widersetzt und zuletzt
die Idee entwickelt, dem NSA-Unter-
suchungsausschuss einen Ermittlungs-
beauftragten zur Seite zu stellen. Die-
ser solle die Zigtausenden problemati-
schen Suchbegriffe der NSA für die
Abgeordneten sichten. Linke und Grü-
ne argwöhnen seither, vor ihnen solle

die Liste geheim gehalten
werden. Diese Idee dürfte
allerdings zum Scheitern
verurteilt sein. Es sei
rechtlich unzulässig, ei-
nem Ermittlungsbeauf-
tragten die Akten vorzu-
legen und sie gleichzeitig
einem Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss zu verwei-
gern, heißt es in einem Gutachten der
Wissenschaftlichen Dienste des Bun-
destags. Das gelte auch für geheimhal-
tungsbedürftige Akten. Damit steigen
die Chancen der Abgeordneten, Licht
ins Dunkel der jüngsten NSA-Affäre
zu bringen. Der US-Geheimdienst hatte
dem Bundesnachrichtendienst seit
2005 Millionen Suchbegriffe geliefert,
mit denen dieser seine Überwachungs-
systeme speiste – darunter auch solche,
die auf deutsche Unternehmen und
europäische Regierungen zielten. Linke
und Grüne wollen in Karlsruhe kla-
gen, sollte ihnen die Vorlage der Liste

verweigert werden. Die
Wissenschaftlichen Dienste
liefern ihnen in dem 
15-seitigen Gutachten im
Auftrag der Grünen nun
Argumente. Zwar hätten
schon in der Vergangen-

heit – etwa im Gorleben- und
im NSU-Ausschuss – Ermitt-

lungsbeauftragte für das Parlament
Geheimakten vorgesichtet; die Abge-
ordneten hätten aber jederzeit darauf
Zugriff gehabt. Noch in keinem Fall
habe ein Sonderermittler mehr Akten
einsehen dürfen als der Ausschuss
selbst. Insofern dürfte es nach gängi-
ger Rechtslage kaum möglich sein, 
im NSA-Ausschuss von dieser Praxis
 abzuweichen. Ein Ermittlungsbeauf-
tragter sei lediglich Hilfsperson des
Parlaments und den Weisungen des
Ausschusses unterworfen. Eine solche
Hilfsperson könne nicht mehr Rechte
haben als der Ausschuss selbst.

Jörg Schindler


